
13. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Bienenbüttel über Gebühren für die
Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für

Grundstücksabwasseranlagen)

Aufgrund der§§ 1 O, 58 und 111 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17.12.201 O, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Nds. GVBI.S.226),
und den§§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom
31. 01. 2007 (Nds. GVBI. S. 41 ), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.09.2015 (Nds.
GVBI. S. 186) hat der Rat der Gemeinde Bienenbüttel in seiner Sitzung am 05.12.2024 folgende
Änderungssatzung beschlossen:

§1

§ 2 erhält folgende Fassung:

Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen 43,47 EUR/cbm
eingesammelten Abwassers, aus abflusslosen Sammelgruben 30, 16 EUR/cbm eingesammelten
Abwassers.

§2

Diese Änderung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Bienenbüttel, den 05. Dezember 2024


